
E ine junge Zahnärztin möchte
die Praxis eines Kollegen für
90.000 Euro übernehmen. Da

die Praxis nicht mehr ganz zeitgemäß
eingerichtet ist, plant sie eine der bei-
den Behandlungseinheiten durch eine
neue zu ersetzen und ein digitales Rönt-
gengerät, ein Sterilisationsgerät sowie
einige Instrumente anzuschaffen. Diese
Investition beläuft sich, laut Depot, auf
100.000 Euro. Außerdem rechnet die
Zahnärztin mit 20.000 Euro für neue
Hard- und Praxissoftware und mit wei-
teren 20.000 Euro für eine zweckmä-
ßige, aber nicht luxuriöse Renovierung
der Rezeption und des Wartebereichs.
All diese Daten gibt sie über ihre Tasta-
tur in den Rechner ein (Abb. 1). Darüber
hinaus benötigt sie eine Anfangsaus-
stattung an Praxismaterial und rechnet
dabei mit rund 5.000 Euro. Der Vermie-
ter fordert eine Kaution von 5.000 Euro. 

Finanzierung
Laut Rechner benötigt die Zahnärztin
insgesamt eine langfristige Finanzie-
rung von 240.000 Euro. Bei sechs 
Prozent Effektivzinssatz fallen künftig
monatlich 1.200 Euro Zinsen an. Die
monatlichen Abschreibungen auf In-
vestitionen, so der Rechner, belaufen
sich auf 3.216 Euro.

Fixkosten
Vom Vorgänger übernimmt die junge
Zahnärztin eine Stuhlassistentin, eine
Rezeptions-/Abrechnungskraft sowie
eine Auszubildende. Sie gibt die Gehäl-
ter in den Rechner ein. Die monatlichen
Personalkosten werden mit 5.110 Euro
berechnet. Dazu kommen noch 1.800
Euro monatliche Miete und sonstige
laufenden Praxisausgaben, die bei 650
Euro im Monat liegen.

Mindestumsatz
Die Fixkosten summieren sich damit auf
11.976 Euro (Abb. 2). Um alle fixen Kos-
ten und zusätzlich die umsatzabhängi-
gen Labor- und Materialkosten abde-
cken zu können, benötigt sie einen Min-
destumsatz von 205.303 Euro pro Jahr
oder 139 Euro pro Behandlungsstunde. 

Privatbedarf 
Die vorstehenden Berechnungen de-
cken aber noch nicht den Privatbedarf
der Zahnärztin ab. In der Startphase der
Praxis rechnet sie bei knapper Kalkula-
tion mit 2.800 Euro pro Monat. Diese

Summe enthält nicht nur den Lebens-
unterhalt, sondern zum Beispiel auch
Privatmiete, Versorgungswerk, Kran-
kenversicherung und Steuern. Bei ge-
nauer Berechnung fällt dieser Betrag er-
fahrungsgemäß höher aus als anfäng-
lich vermutet. Möchte sie monatlich
2.800 Euro bzw. jährlich 33.600 Euro
mehr aus der Praxis entnehmen, muss
sie natürlich auch mehr einnehmen. 
Sie gibt also ihren jährlichen Privatbe-
darf in den Rechner ein. Das Ergebnis: 
Jetzt muss sie Mindesteinnahmen von
260.434 Euro pro Jahr oder 177 Euro pro
Behandlungsstunde erzielen. Die mit
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Wer die richtigen Zahlen zur Hand hat, weiß innerhalb von fünf Minuten, auf was er sich bei sei-
ner Niederlassung einlässt. Ein kleiner Rechner macht’s möglich. Das folgende Beispiel zeigt, wie
einfach es geht. 
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